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 Veröffentlicht am 25.09.1990

Norm

ABGB §1078

Rechtssatz

Im Rahmen der von Lehre und Rechtsprechung vorgenommenen Abgrenzung des Kaufes von "anderen

Veräußerungsarten" wurde auch der Begri6 des "Freundschaftskaufes" entwickelt, worunter eine aus entgeltlichen

und unentgeltlichen Elementen zusammengesetzte Veräußerung verstanden wird, bei der der Kaufpreis im

Einverständnis der Parteien so festgesetzt wird, daß er nicht die vollkommene Gegenleistung für die Übertragung der

Sache darstellt, zwischen den Parteien vielmehr Einigkeit darüber besteht, daß es sich teilweise um eine unentgeltliche

Zuwendung handelt.
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